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II-,zb6S der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NatinnaJratf>s 

XIIl. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl.1l~. 095-Prr1/73 
Parlamentarische Anfrage 
Nr.1209/J an den Bundeskanzler 
betreffend familienpoli­
tische Maßnahmen 

An den 

d:lOb /A.O. 
zu ,/,zo9 / J. 

. Präs. am2..3L_-MaL . .l973 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENY! 

19. Mai 1973 

Die Abgeordneten zum. Nationalrat I"JELTER, Dro SCill1IDT 
und Genossen haben am 3. April 1973 unter der Nro1209/J 
an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend fa.milienpo­
li tische Maßnahmen, gerichtet., welche folgenden 1,-lort­
laut hat : 

"-

1 .. \~ie groß ist nach dem Stand vom 25. Juni 19'72 die 
Anzahl der in Österreich unselbständig Er\\Terbstäti­
gen und die Zahl der unter diese Gruppe fallenden 
Ausländer, die für Kinder im Ausland zu sorgen ha­
ben? 

2. Wie ist das Zahlen- und Prozentverhältnis zwischen 
inländischen und ausländischen Arbeitner.unern und den 
Familienbeihilfenaufwendungen, bezogen auf die Sek­
tion! (Anlage zu Zl.257.822-7171)? 

3. Welche familienpolitischen überlegungen wurden im 
Bundeskanzleramt auf Grund der vorliegenden Zahlen­
und Prozentverhältnisse bzw. der Aufvlandsbelastun­
gen angestellt? 

4. Teilen Sie die Auffassung, daß der unzureichende 
Familienlastenausgleich eine wesentliche Ursache für 
die zu geringe Geburtenrate Österreichs ist? 
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5. Sieht sich das Bundeskanzleramt angesichts der Schluß­
folgerung, daß mit einer sinkenden Geburtenrate der Be­
darf an Gastarbeitern weiterhin stetig zunehmen wird, 
zu entsprechenden familienpolitischen Maßnahmen veran­
laßt? 

6. Wenn ja, welche konkreten Vorhaben bestehen in diesem 
Zusammenhang? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

- Im Juni 1972 ,.,raren nach der Statistik des Hauptver­
bandes der Sozial versicherungsträger in Öst'erreich 2,5130200 
unselbständig Erwerbstätige gemeldet 0 In diesem f10nat 0";0-

. natsmitte) Vlaren 1870004 ausländische Arbeitnehmer beschäf­
tigt. 

Im Jahre 1972 baben nach den Angaben des Bundesministeriums 
für Finanzen 970195 ausländische Arbeitnehmer für 254.237 
Kinder durchschnittlich durch 9 I-jona te hindurch Familien­
beihilfe bezogen .. Die Frage wieviele von diesen Kindern in 

Österreich leben, kann mangels entsprechender Unterlagen 
nicht beantwortet werdeno 

Zu Frage 2: 
Der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer an der Gesamt­

beschäftigtenzahl betrug sowohl im Durchschnitt 1972 als 
auch im Juni 1972 7,4 %. 

Der Au·fwand für Familienbeihilfe (Sektion a) betrug im Jahre 

1972 5.773,234.000 S; an ausländische Arbeitnehmer ~~rden 
davon rd. 819,5 Mio S, d.s. 14,2 % des Gesamtbetrages bezahlt. 

Zu Frage 3: 
Es ist international üblich, daß ausländische Arbeit­

nehmer im Gastland hinsichtlich den Ansprüchen den inländi­

schen Arbeitnehmern gleichgestellt sind. Das gilt auch für 
li'amilienbeihilfen, und zwar auch dann, wenn die betreffenden 

Kinder im Ausland leben. Als Beispiel dafür mBgen.die Schweiz 
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und die Bundesrepublik Deutschland gelten, wo dieselben 
Grundsätze wahrgenommen werden. Diese Regelung ist außer­
dem Gegenstand der internationalen übereinkommen, die öster­
reich mit den Herkunftsländern der Gastarbeiter abgeschlos­
sen hat. 

Außerdem darf darauf verwiesen werden, daß für die auslän­
dischen Arbeitnehmer der Beitrag zum }i'amilienlastenausgleichs­
fonds in gleicher Höhe bezahlt wird, wie für die inländischen 
und daß sie auch - ihrem Familienstand entsprechend - die 
gleichen Einkommensteuerleist'ungen wie die inländischen Ar­
beitnehmer zu erbringen haben. (lt.BGBLNr.443/1972 wird für 
Zwecke des Familienlastenausgleiches aus de~ Aufkow~en an 
Einkommensteuer und Körperschaftssteuer ein Anteil von 
2,29 v.H. verwendet.) Eine Differenzierung in der Behandlung 
erschiene schon aus diesem Grund nicht gerechtfertigt. Im 
übrigen darf darauf verwiesen \'lerden, daß wesentliche lei­
stungen des Familienlastenausgleiches (Schulbücher und Schul­
fahrten) auf Grund der Tatsache, daß sie vom Besuch einer 
inländischen Schule abhängen, den im Ausland lebenden Kindern 
von Gastarbeitern nicht gewährt werden. 

Zu Frage 4: 
Die Tatsache, daß die Geburtenrate in Österreich seit 

1964 kontinuierlich sinkt, obwohl in diesem Zeitraum - be­
sonders in den letzten drei Jahren - nicht nur die Leistun­
gen nach dem J?amilienlastenausgleichsgesetz, sondern die ge­
samtgesellschaftlichen Leistungen für die Familien g:::~nz ent­
scheidend verbessert \'/urden, zeigt ~ daß der in der Frage an-
Gedeutete Zusarnmenhang offensichtlich nicht besteht. ..e' 

Zu·Frage 5: 
Zunächst darf bemerkt v/erden, daß der Bedarf an auslän­

dischen Arbeitskräften nicht unmittelbar mit der inländi­
schen Geburtenrate zusammenhängt, sondern von der je' ..... eili­
gen wirtschaftlichen Si.tuation abhängig ist .. Ebenso haben 
die technische Bntv-licklung und die fortschreitenden Ratio­
nalisierungsmaßnahmen im Pr6duktionsprozeß einen ni6ht ge­

ringen Binfluß auf den Bedarf von Arbeitskräften. 
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Unabhängig von diesen Tatsachen und unabhängig davon, daß 

der Zusammenhang zwischen staatlichen familienpolitischen 
Maßnahmen und dem generativen Verhalten einer Bevölkerung 
in der Fachl±eratur als nicht eindeutig nachgewiesen be­
zeichnet '(lird, wurde in den letzten drei Jahren eine Viel­
zahl von l"laßnahmen zur J!'amilienförderung gesetzt ~ Als Bei­

spiele dürfen angeführt werden: 

Erhöhung der Familienbeihilfe von April 1970 - 1. Juli 1973 
um s 70,--; 

Erhöhung der Geburtenbeihilfe um S 300,--; 
Einführung kostenloser Schulbücher und Schulfahrten; 
zusätzliche Familienbeihilfen für behinderte Kinder; 
Schüler- und Heimbeihilfen; 

Verbesserungen auf dem Gebiet des Einkommensteuerrechts, 
vor allem zugunsten mittlerer und untererbinkommenschich­
ten (Kosten der Umstellung des Kinderfreibetrages auf den 
Absetzbetrag von der Steuerschuld nach den Berechnungen des 
Bundesministeriums für Finanzen 2,1 Mrd., S); 
verschiedene Verbesserungen i.m Bereiche des .Karenz,urlaubs­
geldes; 
Abfertigung nach dem Angestelltengesetz beim Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis aus Anlaß der Geburt eines Kindes; 
Umwandlung des Steuerabsetz,betrages aus Anlaß der Hausstands­
gründun~ in eine aus Anlaß der Eheschließung bar auszuzahlen­
de Geldbeihilfe~ die vor allem für die mitteleren und unte­
ren Einkommensbereiche Vorteile brachte .. 
Es handelt sich hier um I'Iaßnahmen, die nicht in den Zustän­
digkeitsbereich des Bundeskanzleramtes fallen, sie sind je­
doch anzuführen, da sie die Situation der Familien entschei­
dend verbessert haben .. Äuch für die nächste Zeit ist eine 
Reihe von :Familienpolitischen 1'1aßnahmen geplant .. 

Zu Frage 6: 
Änderungen im :Familienlastenausgleichsgesetz: 

die 'Waisenrente soll in Hinkunft unabhängig von ihrer Höhe 
nicht mehr den Bezug der Familienbeihilfe hindern; 

Erhöhung der Geburtenbeihilfe um S 20000 ab 1. Jänner 197L1· 
unter der Voraussetzung, daß die werdende Mutter und der 
'Säugling einige vom medizinischen Standpunkt aus notwendi­

ge Untersuchungen absolvieren.; . 

• , 
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Ausbau der medizinisch-technischen Einrichtungen " zur Behand­
lung gefährdeter Säuglinge (Neonatologiezentren). 

Forcierung der Errichtung der Beratungsstellen für Familien­
planung mit nachstehenden Aufgaben: 

Beratung zur Geburtenregelung; 
Beratung werdender Mütter in Konfliktsituationen; 
Beratungen in Familienschwierigkeiten rechtlicher und so­
zialer Natur; 
Beratungen in PartnerschaftSbeziehungen. 

Außerdem darf darauf verwiesen werden, daß der familien­
politische Beirat im Bundeskanzleramt an einem familien­
politischen Programm arbeitet, nach dessen Fertigstellung 
zu prüfen sein wird, welche Maßnahmen daraus, zu welchem 
Zeitpunkt verwirklicht werden könnenc 
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